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Protokoll der Vorstandssitzung 2013/2017 / 12 
von Donnerstag, 26. März 2015, 08.30 Uhr, Altersheim Läbesgarte, Biberist 

 

Traktanden 

1.  Begrüssung durch den Präsidenten  
  

2.  Protokollgenehmigung  
a) Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Februar 2015  

b) Protokoll der Klausurtagung vom 19. Februar 2015  
 

3.  Sozialhilfe: Konzept und Massnahmen zur Verhinderung von unrechtmässigem  
 Leistungsbezug in der Sozialhilfe 
 a) Präsentation und Kenntnisnahme Konzeptbericht 
 b) Beschluss zum Umsetzungsauftrag (Teil 3 der Empfehlungen) 
 

4.  Leistungsvereinbarung mit der Pro Infirmis 
Grundsatzdiskussion und Beschlussfassung 

 

5.  Spitex: Merkblatt Spitex/ambulante Pflege: Verrechnung von Wegkosten  
 gegenüber Klientinnen und Klienten 
 Grundsatzdiskussion und Beschlussfassung 
 

6.  Verkehrswesen: Neuordnung der Strassenverkehrsfinanzierung  
 a) Präsentation und Kenntnisnahme Konzeptbericht 
 b) Grundsatzdiskussion  
 

7. Ausfinanzierung Pensionskasse: Beitragsgesuch der drei Städte (Grenchen, Solothurn, Olten) 
 an die Kampagnenkosten 
 Beschlussfassung 
 

8. Jahresbericht 2014 VSEG 
 Genehmigung / Verabschiedung zuhanden Generalversammlung 
 

9. Jahresrechnung 2014 VSEG 
 Genehmigung / Verabschiedung zuhanden Generalversammlung 
 

10. Budget 2015 VSEG 
 a) Genehmigung Budget 2015 / Verabschiedung zuhanden Generalversammlung 
 b) Festlegung Jahresbeiträge 2016 / Verabschiedung zuhanden Generalversammlung 
 

11. Traktandenliste / Einladung zur 67. Generalversammlung VSEG 
  

12. Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG), 2. Etappe; Vernehmlassungseingabe VSEG 
 

13. Termine 
 Nächste VSEG-Vorstandssitzung – Vorschlag: 28. Mai 2015 
  

14. Mitteilungen / Verschiedenes 
 Pendenzenliste VSEG 
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Präsenz 
 
 

    Teilnahme 

Name Vorname Ort Funktion / Organ anw. abw. 

Tschumi Kuno Derendingen Präsident   

Barth Gaston Solothurn Mitglied / SO   

Berger Hans Peter Langendorf Mitglied / LE   

Blaser Martin Biberist Mitglied / WA   

Bloch Kurt Mümliswil-Ramiswil Mitglied / Thal   

Christ Josef Büsserach Mitglied / TS   

Fluri Kurt Solothurn Mitglied / SO   

Flury Markus Oensingen Mitglied / Gäu   

Gervasoni Andreas Dulliken Mitglied / VGS   

Hänggi Roger Zullwil Mitglied / TS   

Hodel Peter Schönenwerd Vize-Präsident   

Lederer Daniel Oberbuchsiten Mitglied / Gäu   

Probst Anton Bellach Mitglied / LE   

Rhiner Walter Dulliken Mitglied OL   

Scheidegger François Grenchen Mitglied / LE, Vizepr.   

Schlatter Christian Dornach Mitglied / DO   

Schluep Herbert Nennigkofen Mitglied / BUE   

Sieber  Markus Lohn-Ammannsegg Mitglied / WA   

Siegenthaler Roger Lüterkofen Mitglied / BUE   

Stampfli Roland Balsthal Mitglied / Thal   

Tanner Karl Trimbach Mitglied / Gö   

von Arx Markus Erlinsbach Mitglied / Gö   

Weber Philippe Seewen Mitglied / DO   

Wey Martin Olten Mitglied / OL   

Wyniger Sergio Solothurn Vertreter BWSo   

 

Blum Thomas Obergerlafingen Geschäftsführer   

Boner Kurt Grenchen Gast, Berichterstatter   

Panzer Anita Feldbrunnen Medienbeauftragte   

Urfer Daniela Thunstetten Sekretärin   
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Verhandlungen Beschluss 

 
 
1.  Begrüssung durch den Präsidenten 
 
Kuno Tschumi, Präsident des VSEG, begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung in 
Biberist und gibt die Entschuldungen bekannt.  
 
Die Traktandenliste wird genehmigt. 
  
 
2.  Protokollgenehmigung  
 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Februar 2015  
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Februar 2015 wird genehmigt und verdankt. 
 
Protokoll der Klausurtagung vom 19. Februar 2015 
Das Protokoll der Klausurtagung vom 19. Februar 2015 wird genehmigt und verdankt. 
 
 
3.  Sozialhilfe: Konzept und Massnahmen zur Verhinderung von unrecht- 
 mässigem Leistungsbezug in der Sozialhilfe 
 
Gast / Referentin Claudia Hänzi, Chefin ASO, Solothurn 
 
 
a)  Präsentation und Kenntnisnahme Konzeptbericht 
 
Eine eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern des VSEG, der Sozialregionen, des Kan-
tons sowie auch einem Fachexperten haben gemeinsam ein Konzept erarbeitet. Es be-
zweckt die Missbrauchsbekämpfung als Sozialziel gemäss §1 des Sozialgesetzes und 
wurde vom Regierungsrat und dem ASO im Februar 2015 beschlossen. Sanktionen sind 
möglich, sie kommen aber im Nachgang zu einem Missbrauch zum Zuge. Im Zentrum 
steht vielmehr, solche Massnahmen zu verhindern.  
 
Gegenstand der Untersuchung: Vollständigkeit und Qualität der rechtlichen Grundlagen 
sowie der Rahmenbedingungen und Strukturen. In letzterem Bereich besteht grösserer 
Entwicklungsbedarf, denn es fehlt beispielsweise ein Rahmenkonzept „Intake“ für alle 
Sozialregionen. Es braucht auch Hilfestellung zur Klärung von Sozialversicherungsfragen 
und Ansprüchen gegenüber Dritten. Mängel bestehen auch beim Netzwerk für Amtshilfe 
und Datenaustausch. Ein Abschluss einer gesamtkantonalen Leistungsvereinbarung mit 
einer Sozialdetektei böte eine Erleichterung. Es fehlen auch Rahmenkonzepte zur Durch-
führung von Hausbesuchen und für ein IKS in den Sozialdiensten. Das Personal ist zu 
wenig geschult und informiert. 
 
Die Aufgaben des Kantons umfassen die Entwicklung von Strukturen, die Bedarfsklärung 
einer Fachstelle Sozialversicherungen, den Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit 
einer Sozialdetektei, die Klärung der Voraussetzungen für strafrechtliche Sanktionen, die 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Verrechnung, eine transparente Regelung 
für die Durchführung von Sozialinspektionen sowie den Aufbau eines Vertrauensarztsys-
tems. Der Kanton hat auch eine wichtige Aufsichtsfunktion, diese Rolle nimmt er entspre-
chend wahr. 
 
Die Aufgaben der Einwohnergemeinden sowie der Sozialregionen umfassen die Schaf-
fung eines Intake-Konzeptes und der Aufbau solcher Strukturen bei allen Sozialregionen, 
die Schaffung eines IKS-Konzeptes, der Aufbau und die Stärkung des Netzwerkes, die 
Schaffung eines Konzeptes für Hausbesuche und die Einführung dieses Instrumentes bei 
den Sozialregionen und schliesslich die Verbesserung der Schulung des Personals. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
 
Genehmigung 
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Verhandlungen 
 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
 
Die Anwesenden schätzen das erarbeitete Konzept und danken für die Ausarbeitung. Der 
Intake-Bereich wird als sehr wichtig eingestuft. Der VSEG und die Gemeinden müssen 
nun die Sozialregionen informieren und sie beauftragen, die längst fälligen Massnahmen 
anzugehen. Es wird eine qualitative und finanzielle Verbesserung erwartet.  
 
Im Zusammenhang mit den Hausbesuchen sind klare Rahmenbedingungen festzulegen, 
wann diese überhaupt sinnvoll sind. Die Umsetzung benötigt auch entsprechende Res-
sourcen. 
 
Die Abrechnungskontrolle sowie die Schadensmeldungen ermöglichen dem Kanton einen 
Vergleich der verschiedenen Sozialregionen, er kann daraus auch einen möglichen Ent-
wicklungsbedarf ableiten. Eine Art Ranking ist also möglich. Das Revisionskonzept ist 
noch in Arbeit, es soll ab 2016 in Kraft gesetzt werden und ab 2017 Prozessrevisionen 
und Qualitätskontrollen ermöglichen. Die entsprechenden Leitgemeinden werden danach 
eine Art Management Letter mit Benchmark erhalten.  
 
Im Zusammenhang mit der Personalschulung wurden nicht überall die notwendigen Stel-
lenprozente gesprochen, um die geforderten Aufgaben in der notwendigen Qualität und 
mit der entsprechenden Fachkompetenz umsetzen zu können. Der Stellenplan wurde 
inzwischen angepasst, der Kanton regelt aber nur die minimalen Werte und Anforderun-
gen (der Personalschlüssel ist das Ergebnis der Verhandlungen der Arbeitsgruppe und 
des VSEG). Die Anwesenden möchten jedoch nicht nur die Regelung des Mindestmas-
ses, sondern auch die Erarbeitung von Rahmenbedingungen. Nichts desto trotz bleibt das 
Ressourcenproblem bestehen. Allenfalls sollte eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, um 
diesen Bereich zu prüfen. 
 
Die Subsidiarität in der Sozialhilfe muss vermehrt gelebt werden. Hier sei jedoch auch 
erwähnt, dass der Kanton jährlich rund 1 Mio. Franken aus dem Lastenausgleich streicht. 
Auch wenn unterschiedliche Auffassungen und Handhabungen bestehen, so werden 
finanzielle Mittel dennoch nicht verschwendet.  
 
Minimalstandards betr. Intake wurden definiert, darauf können alle Sozialregionen zu-
rückgreifen. Die Konferenz der Sozialregionen wird ein entsprechendes Konzept erarbei-
ten und dem VSEG unterbreiten. Es ist nicht allen Organisationen und Stellen klar, wel-
che Anbieter für welche Leistungen und mit welchen Aufgaben und Kompetenzen beste-
hen und angegangen werden können. 
 
 
b)  Beschluss zum Umsetzungsauftrag (Teil 3 der Empfehlungen) 
 
Der Vorstand des VSEG beschliesst Folgendes: 
 
1. Der Vorstand des VSEG nimmt den vorliegenden Konzeptbericht zur Kenntnis.  
2. Die Einwohnergemeinden, die Trägerschaften der Sozialregionen sowie die Leite-

rinnen und Leiter der regionalen Sozialdienste werden ersucht, die im 3. Teil formu-
lierten Empfehlungen (Massnahmen in der Kompetenz der Einwohnergemeinden) 
zur Kenntnis zu nehmen und unter der Leitung des VSEG und des ASO im Rah-
men eigener Projekte umzusetzen.  

3. Das Departement des Innern wurde vom Regierungsrat beauftragt, die im 4. Teil 
aufgeführten Massnahmen (Massnahmen in der Kompetenz des Kantons) innert 
der vorgeschlagenen Fristen umzusetzen. Der VSEG bietet hierfür die notwendige 
Unterstützung.  

4. Der VSEG setzt eine Arbeitsgruppe ein, um die personellen Ressourcen zu prüfen 
und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. 

 
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
Beschlüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
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Verhandlungen 
 
 
4.  Leistungsvereinbarung mit der Pro Infirmis; Grundsatzdiskussion und Be-

schlussfassung 
 
Gast / Referentin Claudia Hänzi, Chefin ASO, Solothurn 
 
 
Ausgangslage 
Die Einwohnergemeinden müssen dafür sorgen, dass ambulante und teilstationäre 
Dienste geführt werden. Die Zielsetzungen: selbstständige Lebensführung von betagten, 
behinderten, kranken und rekonvaleszenten Menschen in ihrer gewohnten Umgebung 
unterstützen und fördern. Es stellt sich die Frage, ob und wer allenfalls damit zu beauf-
tragen wäre und ob eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden sollte. Es gibt 
keine Anschubfinanzierungen seitens des Kantons ohne vorgängige Rücksprache mit 
dem VSEG.  
 
Der Kanton vertritt klar die Auffassung, dass die Beratungsdienstleistung ein kommunales 
Leistungsfeld darstellt und durch die Sozialregionen erfüllt werden muss. Pro Infirmis 
bietet diese Leistungen an. Für spezialisierte Beratung sowie das Empowerment von 
Menschen in sehr komplexen Situationen steht ergänzend die CM-Stelle zur Verfügung. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Pro Infirmis erhält bereits heute finanzielle Unterstützung des Bundes und im Rahmen 
des SAGIF. Es gibt mehrere Organisationen, die solche oder ähnliche Dienstleistungen 
anbieten (Spitex, Pro Senectute, CM-Stelle etc.), deshalb steht für die Anwesenden eine 
Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis nicht zur Diskussion. Es sollten auch nicht einzel-
ne Organisationen bevorzugt werden. Es steht den Gemeinden und Sozialregionen je-
doch grundsätzlich frei, welche Organisation sie beiziehen möchten. 
 
 
Beschlussfassung 
 
Der Vorstand unterstützt kein zusätzliches Beratungsdienstleistungsangebot. 
 
 
5.  Spitex: Merkblatt Spitex/ambulante Pflege: Verrechnung von Wegkosten  
 gegenüber Klientinnen und Klienten; Grundsatzdiskussion und Beschluss-

fassung 
 
Gast / Referentin Claudia Hänzi, Chefin ASO, Solothurn 
 
 
Wegpauschale 
Es bestehen Unklarheiten bezüglich der zu verrechnenden Wegkostenpauschalen im 
Spitexbereich. Das ASO hat die rechtliche Handhabung abgeklärt und ein entsprechen-
des Merkblatt herausgegeben. Der Kanton ist der Meinung, dass die Wegkosten separat 
in Rechnung gestellt werden können, wie dies auch die Hausärzte so handhaben.  
 
Der Vorstand des VSEG vertritt klar die Meinung, dass Spitexaufgaben ein kommunales 
Leistungsfeld sind und somit die Trägergemeinden über den Inhalt des Leistungsauftra-
ges beschliessen und auch darüber entscheiden, ob die Wegkostenpauschale weiterver-
rechnet werden soll.  
 
Ausbildungspauschale 
Die Ausbildung ist ein wichtiger Punkt, aber die Spitex soll aus Sicht der Gemeinden und 
auch des Kantons dazu nicht gesetzlich verpflichtet werden. Grössere Spitexorganisatio-
nen bilden bereits heute aus, bei ihnen sind die strukturellen und organisatorischen Vor-
aussetzungen jedoch gegeben. 
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss, 
Pendenz 
 
 
 
 
Beschluss 
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Verhandlungen 
 
 
Der Kanton möchte für den ganzen Gesundheitsbereich eine Ausbildungsverpflichtung 
erwirken und prüft nun entsprechende Möglichkeiten, die später mit allen Partnern und 
auch dem VSEG besprochen werden. Die Umsetzung wird in jedem Fall eine grosse Her-
ausforderung darstellen.  
 
Die Anwesenden danken Claudia Hänzi herzlich für ihr grosses Engagement und wissen 
es sehr zu schätzen, dass der VSEG und die Gemeinden nun aktiv einbezogen werden 
und ihre Sicht und ihre Anliegen einbringen können. Die Zusammenarbeit ist für die Ge-
meinden sehr angenehm und auch erfolgreich, besten Dank. 
 
 
6.  Verkehrswesen: Neuordnung der Strassenverkehrsfinanzierung  
 
Gast / Referent Bernardo Albisetti, Departementssekretär Bau- und  
  Justizdepartement 
 
 
a)  Präsentation und Kenntnisnahme Konzeptbericht 
Die Arbeitsgruppe war breit abgestützt mit Vertretern des Departementes, des VSEG, des 
VCS und des TCS. Auslöser des Projektes war die Entwicklung des Strassenbaufonds bis 
2022, der Finanzplan mit einer groben Prognose wurde jedoch bis 2040 ausgelegt. 
 
Mögliche Lösungsansätze liegen in Anpassungen in der Ausgestaltung des Strassenin-
frastrukturbereiches (langfristiger Finanzplan für Strassenbaufonds, Fondslösung oder 
kantonale Strassenrechnung, Harmonisierung der Ausgaben- und Einnahmekategorien, 
Reduktion der Gemeindebeiträge an den Kantonsstrassenbau), Massnahmen auf der 
Ausgabenseite (Systematisierung und Verstärkung der Priorisierung im Strassenbau, 
Senkung der kantonalen Standards, Optimierungen in Betrieb und Unterhalt) sowie 
Massnahmen auf der Einnahmenseite (Anpassung Motorfahrzeugsteuer). 
 
Der Kanton möchte den klassischen Strassenbaufonds aufheben und eine kantonale 
Strassenrechnung einführen. Nach wie vor ist die Einbindung von Zweckbindungen von 
Verkehrseinnahmen zentral. Adäquate Entscheidkompetenzen erfolgen durch den Regie-
rungsrat. 
 
Reduktion der Gemeindebeiträge an den Kantonsstrassenbau: Die Forderung der Ge-
meinden nach einer Entlastung steht im Raum, die Diskussion zur Aufgabenentflechtung 
im Strassenbau wurde im Rahmen des NFA nicht ausreichend geführt. Das Thema ist 
auch auf Bundesebene aktuell. Mögliche Lösungsansätze: Anpassung der Berechnungs-
parameter, Gemeinde-Bonus, Gemeindebeteiligung nur an Ausbauprojekten und nicht am 
Werterhalt. 
 
Anpassung der Motorfahrzeugsteuer: Aufhebung des Zuschlages per Ende 2022, Neube-
urteilung eines Zuschlages und allenfalls einer Neugestaltung der Motorfahrzeugsteuer in 
den frühen 2020er Jahren. 
 
Massnahmen mit Zeithorizont 2017 
-  Aufhebung des Strassenbaufonds per 31.12.2016 und Einführung einer kantonalen 

Strassenrechnung als Anhang zur Staatsrechnung bzw. zum „Geschäftsbericht: Fi-
nanzen und Leistungen“.  

- Berücksichtigung des gesamten Verkehrsbussenertrages zur Deckung der Ausga-
ben der Verkehrsabteilung der Kantonspolizei, Verwendung von Mitteln aus der 
Motorfahrzeugsteuer nur für allfällige Unterdeckungen. Gleiche Logik beim Ausga-
benposten „Entschädigung städtische Polizeikorps“: Anrechnung Ertrag aus Ord-
nungsbussen in den Städten Grenchen, Olten und Solothurn. 

- Gemeindebeteiligung nur noch an Ausbauten (neue Ausgaben) unter der Prämisse 
der kantonalen Haushaltsneutralität. 

 

Beschluss 
 
 
Pendenz 
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Verhandlungen 
 
 
Massnahmen mit Zeithorizont ab 2023 
- Überprüfung der Ausgestaltung der Motorfahrzeugsteuer ab ca. 2020 (Einführung 

eines neuen Zuschlages zur Finanzierung des weitergehenden Infrastrukturaus-
baus, Anpassung Bemessungsgrundlage, Einbau ökologischer Elemente und eines 
Teuerungsindex).  

 
Weiteres Vorgehen 
-  November 2015: Vernehmlassungsentwurf Revision Strassengesetz (vor allem 

Kreditwesen und finanzielle Bestimmungen) 
-  bis Ende März 2016: öffentliche Vernehmlassung 
-  Dezember 2016: Behandlung im Kantonsrat 
 
Stellungnahme / Haltung des VSEG 
Der VSEG verlangt grundsätzlich eine Null-Beteiligung gem. NFA, eine Befristung der 
erhöhten Motorfahrzeugsteuer, eine Bauteuerung, ein beschränkter Infrastrukturausbau, 
eine Fondslösung, Verkehrsbussen, einen Pendlerabzug sowie eine Reduktion der Ge-
meindebeiträge. 
 
Die Synthese und Empfehlungen des VSEG lassen sich wie folgt zusammenfassen: be-
schränkter Infrastrukturausbau, Verzicht auf Bauteuerung, Integration der Verkehrsbus-
sen in Strassenbaufonds (50-75%), tiefere Standards (Reduktion der Bruttoinvestitionen) 
und Kosteneffizienz Unterhaltsbereich, Gemeindebeteiligung bei Neubauten, Finanzie-
rung weiterführender Grossinfrastrukturprojekte via Erhöhung Motorfahrzeugsteuer. Es 
darf keine Kostenkompensation für die Gemeinden geben. 
 
b)  Grundsatzdiskussion  
Es liegt nun ein Konzept vor, das eine gute Grundlage und Basis für die nächsten Jahre 
und Projekte schafft, besten Dank für die Ausarbeitung. Es wird und muss eine Aufga-
benentflechtung geben, der Kanton und die Gemeinden haben ihre Beiträge zu leisten. 
Wie die Kompensation umgesetzt werden soll, ist allerdings noch offen.  
 
Aus Sicht der Gemeinden können sie bei einer Kompensation nicht mehr mitreden. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wo die Vorteile für die Gemeinden bei den präsentierten 
Lösungsansätzen liegen sollen. Entweder sind die Aufgaben im Verantwortungsbereich 
der Gemeinden oder des Kantons. Bei gemeinsamen Finanzierungen ist auf eine korrekte 
und angemessene Kostenteilung Kanton – Gemeinden zu achten. Klar zugewiesene Auf-
gaben sind auch entsprechend von dieser Partei zu finanzieren. Eine Plafonierung des 
Pendlerabzuges hätte mehr Steuereinnahmen zur Folge gehabt, einen diesbezüglichen 
Vorstoss von Markus Knellwolf hat der Kantonsrat jedoch abgelehnt.   
 
 
Beschlussfassung 
- Eine Kostenkompensation wird vom Vorstand des VSEG einstimmig abgelehnt. 
- Werden die Bussen für die Strassenfinanzierung eingesetzt, fehlt dieser Betrag in 

anderen Bereichen. Deshalb wird die Integration der Verkehrsbussen in Strassen-
baufonds im Umfang von 50-75% gefordert. 

- Eine Gemeindebeteiligung wird nur bei Neubauten unterstützt (nicht bei Werterhalt 
oder sonstige Arbeiten an bestehenden Bauten). 

 
 
7. Ausfinanzierung Pensionskasse: Beitragsgesuch der drei Städte (Grenchen, 

Solothurn, Olten) an die Kampagnenkosten; Beschlussfassung 
 
Ausgangslage 
Die drei Städte Grenchen, Solothurn und Olten haben dem VSEG ein Beitragsgesuch 
über rund CHF 20‘000.00 eingereicht. Es stellt sich nun die Frage, ob der GV eine finan-
zielle Unterstützung beantragt werden soll.  
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlüsse 
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Verhandlungen 
 
 
Zu klären gilt es vor allem auch, wie Gemeinden behandelt werden sollen, die sich für 
eine Gemeindebeteiligung ausgesprochen haben. Es gibt inzwischen ca. 20 Gemeinden, 
die sich bereits aus Solidaritätsgründen bereit erklärt haben, ihren anteilsmässigen Bei-
trag an diese Kampagnenkosten zu leisten. 
 
 
Beschlussfassung 
Der Vorstand des VSEG beschliesst, den Entscheid einer möglichen Übernahme des 
Defizits der GV zu übertragen. Vorgängig werden die Gemeinden nochmals in einem 
gemeinsamen Brief des VSEG und des Komitees angeschrieben und um einen freiwilli-
gen Beitrag gebeten (mit Angabe der Gemeinden, welche bereits ihre Unterstützung zu-
gesichert haben). Der noch offene Betrag wird im Anschluss der GV vorgelegt, um über 
das weitere Vorgehen zu beschliessen. 
 
 
8. Jahresbericht 2014 VSEG; Genehmigung / Verabschiedung zuhanden GV 
 
Der Jahresbericht 2014 liegt vor und wird zuhanden der Generalversammlung verab-
schiedet, mit bestem Dank an Thomas Blum für die Abfassung und auch sein grosses 
Engagement im vergangenen Geschäftsjahr. 
 
 
9. Jahresrechnung 2014 VSEG; Genehmigung / Verabschiedung zuhanden GV 
 
Die Jahresrechnung liegt vor, der VSEG schliesst das Geschäftsjahr mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 39‘420.00 ab (budgetiert war ein Defizit von CHF 25‘000.00). Fol-
gende Gründe haben zu diesem Ergebnis beigetragen: deutlich höherer Aufwand im Zu-
sammenhang mit ausserordentlichen Geschäften (Ausfinanzierung PK, NFA, HRM2, So-
zialreformgeschäfte), erhöhte Aufwandpositionen (Sitzungsgelder, a.o. GV, Geschäftsfüh-
rung). 2014 haben 12 Vorstandssitzungen (Vorjahr 6) stattgefunden. Der Geschäftsführer 
hat an rund 201 Sitzungen teilgenommen und für die Geschäftsführung des VSEG 1‘193 
Stunden verrechnet. Rund 210 Stunden (entspricht ca. CHF 27‘000.00) hat Thomas Blum 
dem Verband nicht in Rechnung gestellt.  
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Die Anwesenden anerkennen und verdanken die sehr hohe Qualität und den vorbildlichen 
Einsatz der Geschäftsführung, sie sehen aber auch die hohe personelle und finanzielle 
Belastung. Es stellt sich die Frage, ob allenfalls über die Aufgabenbereiche und die Ent-
schädigung diskutiert werden sollte. Ein Leistungsabbau steht nicht zur Diskussion. 
 
 
Beschlussfassung 
Die Jahresrechnung 2015 wird zuhanden der Generalversammlung verabschiedet. 
 
 
10. Budget 2015 VSEG 
 
a)  Genehmigung Budget 2015 / Verabschiedung zuhanden GV 
 
Das vorliegende Budget basiert auf einem Jahresbeitrag von 70 Rappen je Einwohner 
und berücksichtigt die aktuellen und bevorstehenden Aufgaben und Projekte. Für 2015 
wird ein Aufwandüberschuss von CHF 38‘850.00 veranschlagt 
 
Beschlussfassung 
Das Budget 2015 wird der Generalversammlung wie vorliegend unterbreitet. 
 
 
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss, 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 



Protokoll Vorstandssitzung VSEG 2013/2017 12, 26. März 2015 

 
 

 

Seite 9 / 9 

Verhandlungen 
 
 
b)  Festlegung Jahresbeiträge 2016 / Verabschiedung zuhanden GV 
 
Der Generalversammlung wird beantragt, die Jahresbeiträge 2016 von aktuell 70 auf neu 
90 Rappen je EinwohnerIn zu erhöhen. Die Ergebnisse der Klausurtagung sind ebenfalls 
kurz aufzuzeigen und damit zu kommunizieren, dass sich der Verband auch kritisch hin-
terfragt und die Leistungen und Leistungsfelder kritisch überprüft. 
 
 
11. Traktandenliste / Einladung zur 67. Generalversammlung VSEG 
 
Nebst den ordentlichen Geschäften wird als weiteres Traktandum die mögliche Kostenbe-
teiligung an der PK-Kampagne ergänzt. 
 
 
12. Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG), 2. Etappe;  
 Vernehmlassungseingabe VSEG 
 
Ausgangslage 
Der Moment der zweiten Etappe der Revision ist nicht opportun. Der VSEG verlangt mit 
Nachdruck die Zurückstellung dieser zweiten Etappe, die Dringlichkeit für eine so dicht 
auf die erste folgende zweite Vorlage ist nicht gegeben. Dieser Haltung schliesst sich 
auch der Schweizerischer Gemeindeverband an. Es ist noch offen, ob ein Moratorium 
verhängt werden kann, dem ist aber Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Beschlussfassung 
Der VSEG verlangt die Zurückstellung der 2. Etappe der Revision des Raumplanungsge-
setztes.  
 
 
13. Termine 
  
Nächste VSEG-Vorstandssitzung: 28. Mai 2015 
 
Schwerpunkt: Themen aus dem Bildungsbereich (z.B. Sonderschulproblematik).  
 
 
14. Mitteilungen / Verschiedenes 
 
Pendenzenliste VSEG  
Die Pendenzenliste liegt vor und wird zur Kenntnis genommen. Es ist eine gute und hilf-
reiche Übersicht. 
 
Verschiedenes 
- Thomas Blum wird für die nächsten Sitzungsdaten eine Terminumfrage machen. 
- Pensionskasse Kanton Solothurn: Die Regierung hat die Ausfinanzierung vorge-

nommen. Die Senkung des technischen Zinssatzes auf 2.5% kostet rund 110 Mio. 
Franken. Es ist nicht für alle Anwesenden verständlich, weshalb es nicht auch eine  
Änderung der Umwandlungssätze und eine Beitragserhöhung gibt.  

 

Beschluss 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
Beschluss 
 

 
  

Ende der Vorstandssitzung: 12.00 Uhr Die Protokollführerin 
  
 
 Daniela Urfer 


